
 
 

SCHNEISINGEN 

 

Die Gemeindeversammlung hat am 29. November 2024 beschlossen: 

 

Bauzonenplan, Kulturlandplan sowie die Bau- und Nutzungsordnung  
 

mit folgenden Änderungen gegenüber der öffentlichen Auflage: 

 Hochwassergefahrenzone 1 auf der Parzelle 1375: Leichte Reduktion. 

 § 9 Abs. 12 BNO / Ergänzungen: «Ersatzneubauten müssen einen Abstand von 12 m aufweisen, wobei 
vorspringende Gebäudeteile diesen Abstand unterschreiten dürfen. Die maximale Höhe ist auf die 
Oberkante der bestehenden Dachkonstruktion des Hauptgebäudes beschränkt.» 

 § 12 Abs. 2 BNO / Anpassung: «Gewerblich genutzte Bauten und Aussenanlagen müssen sich gut in die 
bestehende Siedlungsstruktur integrieren und dürfen bezüglich optischem Erscheinungsbild und Im-
missionen die Nachbargrundstücke nicht in unzulässigem Masse (bisher übermässig) beeinträchtigen.» 

 § 21 Abs. 2 BNO / Anpassung: «Weidezäune mit weniger als 1 m Höhe und einem bis drei (bisher zwei) 
Drähten oder Bändern können ohne Baubewilligung erstellt werden.» 

 

Nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist wurde dieser Beschluss rechtsgültig. Wer ein schutzwür-

diges eigenes Interesse hat, kann gegen diesen Beschluss innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Ta-

gen seit der amtlichen Publikation im Amtsblatt beim Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsge-

bäude, 5001 Aarau, Beschwerde führen. 

 

Die nicht erstreckbare Beschwerdefrist von 30 Tagen beginnt am Tag nach der Publikation im Amtsblatt 

des Kantons Aargau zu laufen. Organisationen gemäss § 4 Abs. 3 Baugesetz (BauG) sind ebenfalls berech-

tigt, Beschwerde zu führen. Wer es unterlassen hat, im Einwendungsverfahren Einwendungen zu erhe-

ben, obwohl Anlass dazu bestanden hätte, kann den vorliegenden Beschluss nicht mehr anfechten (§ 4 

Abs. 2 BauG). Vorbehalten bleiben Bestimmungen über die Wiederherstellung bei unverschuldeter Säum-

nis. 

 

Die Unterlagen können während der Beschwerdefrist bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, das heisst es ist 

a) aufzuzeigen, wie der Regierungsrat entscheiden soll, und 

b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 

 

Auf eine Beschwerde, welche diesen Anforderungen nicht entspricht, wird nicht eingetreten. Eine Kopie 

des angefochtenen Entscheids ist der unterzeichneten Beschwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismit-

tel sind zu bezeichnen und soweit möglich einzureichen. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenri-

siko verbunden. Das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebe-

nenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen. 

 

        Gemeinderat 

 


